
 
 Beschluss: 

 
Die vom Rat am 01.12.1999,  Top 8,  mit Wirkung vom 01.01.2000 auf 2,80 DM, 
umgerechnet 1,43 Euro, festgesetzte Verbrauchsgebühr wird nicht geändert. 
 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 


